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3.  Beratung und Beschluss zur Aufhebung des Beschlusses 08/03/2026 

 

Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  

   

Der Gemeinderat Hochkirch hat in seiner öffentlichen Ratssitzung am 03.03.2026 die 
Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen.  
Mit Schreiben vom 26.03.2026 teilte das Rechts- und Kommunalamt der Gemeinde Hochkirch 
mit, dass in der Haushaltssatzung ein Formfehler vorliegt.  
 
Gemäß § 72 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der 
Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind. Da im Haushaltsjahr 2026 eine 
gesonderte Hebesatzsatzung erlassen wurde, ist diese nachrichtlich in der Haushaltssatzung mit 
den erlassenen Hebesätzen zu benennen.  
 
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Hochkirch enthält diese Angaben nicht.  
Eine rechtssichere Korrektur ist möglich, in dem der Gemeinderatsbeschluss 08/03/2026 
aufgehoben und eine Änderung gegenüber dem ausgelegten Exemplar hinsichtlich der 
ergänzenden Aufnahme eines Hinweises auf die bestehende Hebesatzsatzung unter Benennung 
der dort festgesetzten Hebesätze beschlossen wird.  
Anschließend muss dieses Haushaltssatzung erneut beschlossen werden. 
 
 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e 

 

 
zur Beratung / Entscheidung für den   14.04.2026 
 
Der Gemeinderat Hochkirch beschließt die Aufhebung des Beschlusses 08/03/2026 und die 

Änderung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 mit dem ergänzenden Hinweis auf 

die bestehende Hebesatzsatzung.  
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